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späteren Rentenbeginn erhöht sich dieser um 0,005. Bei 
einem Rentenbeginn ein Jahr vor der Regelaltersgrenze 
muss somit ein Abschlag von 3,6% in Kauf genommen 
werden. Arbeitet man ein Jahr länger, erhöht sich die mo-
natliche Rente hingegen um 6%. 

Während der Rentenartfaktor und der Zugangsfaktor in 
ganz Deutschland einheitlich festgelegt sind, werden die 
Entgeltpunkte (EGP) und der Rentenwert im Osten und 
Westen Deutschlands separat bestimmt.3 Die Entgeltpunk-
te bestimmen sich, abgesehen von Sonderregeln (z.B. für 
Kindererziehungszeiten, Wehrdienst und Ähnlichem) gene-
rell als Verhältnis des eigenen sozialversicherungspfl ichti-
gen Einkommens zum westdeutschen Durchschnitt. Dabei 
werden Einkommen bis zur Beitragsbemessungsgrenze 
berücksichtigt. Um den geringeren Löhnen in Ostdeutsch-
land Rechnung zu tragen, werden die individuell erzielten 
Einkommen bei der Entgeltpunkteberechnung hier jedoch 
mit einem Umrechnungsfaktor multipliziert. Der Umrech-
nungsfaktor wird dabei für jedes Jahr so festgelegt, dass 
bei einem Einkommen in Höhe des ostdeutschen Durch-
schnitts genau ein Entgeltpunkt erworben wird. Auf diese 
Weise wird ausgeschlossen, dass die derzeit noch niedri-
geren Löhne in Ostdeutschland dazu führen, dass entspre-
chend wenige Entgeltpunkte erworben werden.

Der Rentenwert schließlich gibt den monetären Wert ei-
nes Entgeltpunktes an. Dieser wird im Osten und Westen 
Deutschlands separat berechnet, und hängt von drei Kom-
ponenten ab: der Lohnentwicklung, der Veränderung des 
Beitragssatzes und einem demographischen Faktor. Der 
Rentenwert in Ostdeutschland ist dabei prinzipiell von der 
Höhe der dortigen Löhne abhängig und deswegen niedri-
ger als in Westdeutschland; auf diese Weise soll verhindert 
werden, dass Rentner dort besser gestellt werden als die 
Bezieher von Arbeitseinkommen. Für den Rentenwert gilt 
darüber hinaus, dass dieser im Zeitablauf nicht sinken darf 

3 Bei wirtschaftlicher Konvergenz würden sich die bislang noch unter-
schiedlichen Berechnungsgrundlagen der Rente im Osten Deutsch-
lands an den Westen annähern. Aufgrund der geringen wirtschaftli-
chen Dynamik ist dies allerdings noch nicht geschehen. 

Die Gesetzliche Rentenversicherung (GRV) ist die wichtigs-
te Säule der Altersvorsorge in Deutschland. Auch wenn vor 
allem die private Altersvorsorge immer mehr an Bedeutung 
gewinnt, wird dies  auf absehbare Weise noch so bleiben.1 
Deshalb ist es wichtig, verschiedene in der Öffentlichkeit 
diskutierte Vorurteile bezüglich der Gesetzlichen Renten-
versicherung näher zu beleuchten und die grundlegenden 
ökonomischen Zusammenhänge darzulegen.

Rentenberechnung

Damit die Argumente besser nachvollzogen werden kön-
nen, wird zunächst kurz und vereinfacht dargelegt, wie die 
Höhe der gesetzlichen Rente bestimmt wird. Grundsätzlich 
ergibt sie sich durch vier Faktoren:

Monatliche Rente = Rentenartfaktor x Zugangsfaktor x 
Entgeltpunkte x Rentenwert.

Der Rentenartfaktor ist bei der Altersrente gleich eins.2 Der 
Zugangsfaktor ist bei Rentenbeginn mit der Regelalters-
grenze ebenfalls gleich eins. Pro Monat früheren Renten-
eintritts verringert sich dieser Wert um 0,003, bei einem 

1 Eine klare Aussage zur weiteren Entwicklung der betrieblichen Alters-
vorsorge ist nicht möglich. Während deren Bedeutung im Westen ten-
denziell eher zurückgeht, steigt sie im Osten weiter an. Vgl. Deutsche 
Rentenversicherung Bund: Altersvorsorge in Deutschland 2005, Ber-
lin 2005.

2 Für andere Arten von Renten (unter anderem Erwerbsminderung, Er-
werbsunfähigkeit, Witwen- und Waisenrenten) ist der Rentenartfaktor 
meist kleiner als eins.
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gestiegen.5 Noch deutlicher ist der Anstieg der Erwerbs-
tätigkeit der 60- bis 65-Jährigen. Bei den Frauen ist der 
Anteil der weiblichen Erwerbstätigen in dieser Altersko-
horte von 20,7% (2005) auf 36,2% (2011) gestiegen. Bei 
den Männern stieg der Anteil der Erwerbstätigen in dieser 
Altersgruppe im gleichen Zeitraum von 32,8% auf 51,9%.6 
Anzunehmen ist, dass die Erwerbsbeteiligung Älterer mit 
zunehmender Fachkräfteknappheit noch weiter zunehmen 
wird. Der spätere Rentenzugang und die höhere Erwerbs-
beteiligung führen somit im Ergebnis auch faktisch zu einer 
längeren Lebensarbeitszeit und damit zu höheren Ansprü-
chen an die GRV.

Es bleibt festzuhalten, dass die Rente mit 67 nicht generell 
rentenkürzend wirkt. Nicht vergessen werden sollte auch, 
dass die Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67 Jah-
re nicht plötzlich, sondern in einem Prozess bis 2031 ge-
schieht. Sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber haben 
damit ausreichend Zeit, sich an die veränderten Rahmen-
bedingungen anzupassen. Durch die längere Erwerbstätig-
keit und den kürzeren Rentenbezug wirkt die Rente mit 67 
auch dämpfend auf die Beitragssatzentwicklung und da-
mit auch auf die Lohnnebenkosten, wodurch ein positiver 
Beschäftigungseffekt entsteht. Ein geringerer Beitragssatz 
führt zudem auch zu einem steigenden Rentenwert, was 
sich in höheren monatlichen Renten niederschlägt.

Irrtum 2: Im Osten Deutschlands sind die Renten 
geringer als im Westen

Begründet wird diese Behauptung meist mit der niedrige-
ren Bewertung eines Entgeltpunktes im Osten.7 Obwohl 
der Rentenwert Ost niedriger ist, werden die im Osten 
gezahlten Rentenversicherungsbeiträge aber besser „be-
wertet“ als im Westen. Ein Rechenbeispiel für die Werte 
von 2011 verdeutlicht dies. Ein sozialversicherungspfl ich-
tiges Jahreseinkommen von 30 000 Euro führt bei gleichen 
Beitragspfl ichten aktuell zu einem Rentenanspruch von 
27,25 Euro im Osten, aber lediglich 26,88 Euro im Westen.8 
Grund hierfür ist der genannte Aufwertungsfaktor: Zwar ist 
der Rentenwert im Osten um 11,3% niedriger als im Wes-
ten, doch werden die Einkommen im Osten mit einem Um-
rechnungsfaktor von 1,1429 hochgerechnet. Während der 

5 Deutsche Rentenversicherung Bund: Rentenversicherung in Zahlen 
2012, Berlin, 2012.

6 Statistisches Bundesamt: Bevölkerung, Erwerbstätige, Erwerbslose: 
Deutschland, Jahre, Geschlecht, Altersgruppen – Ergebnisse des Mi-
krozensus, https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/data;jse
ssionid=F3867DE1F4676473BD6A8FA3B71599F0.tomcat_GO_1_1?o
peration=abruftabelleAbrufen&selectionname=12211-0003&levelind
ex=1&levelid=1328712114125&index=3 (12.10.2012/10:44:17 Uhr).

7 In 2011 beträgt der Rentenwert Ost 24,37 Euro, der Rentenwert West 
27,47 Euro.

8 Bei einer Angleichung der ostdeutschen Löhne und einer damit ein-
hergehenden Angleichung des Rentenwertes wäre ein heute erwor-
bener Entgeltpunkt Ost maximal 14,29% mehr wert.

und der Rentenwert Ost immer mindestens genauso stark 
steigt wie der Rentenwert West.

Irrtum 1: Die Rente mit 67 wirkt rentenkürzend

Zum Jahreswechsel 2011/2012 begann die Übergangspha-
se der Rente mit 67, die für die Jahrgänge ab 1947 gilt. Für 
die Geburtsjahrgänge 1947 bis 1958 erhöht sich die Re-
gelaltersgrenze des Rentenbeginns in den kommenden 
Jahren sukzessive um einen Monat, so dass der Jahrgang 
1958 mit 66 Jahren im Jahr 2024 regulär in die Altersrente 
eintritt. Für die Jahrgänge 1959 bis 1964 erhöht sich die 
Regelaltersgrenze sukzessive um jeweils 2 Monate, so 
dass die „Rente mit 67“ dann für den Geburtsjahrgang 
1964 im Jahr 2031 gilt.

Begründet ist die Anhebung des Renteneintrittsalters mit 
der gestiegenen Lebenserwartung und dem damit ein-
hergehenden längeren Rentenbezug. So beträgt 2012 
die durchschnittliche restliche Lebenserwartung eines 
65-jährigen Mannes 18,21 Jahre, die einer gleichaltrigen 
Frau 21,57 Jahre. Die Lebenserwartung eines 65-Jährigen 
steigt nach den Vorausberechnungen des Statistischen 
Bundesamtes bis zur vollständigen Umsetzung der Rente 
mit 67 im Jahr 2031 auf 19,06 Jahre für Männer und 22,60 
Jahre für Frauen. Für die 2031 67-Jährigen liegt die durch-
schnittliche restliche Lebenserwartung dann mit 17,54 Jah-
ren bei Männern und 20,85 Jahren bei Frauen leicht unter 
den Werten für die Neurentner 2012 und überkompensiert 
damit die gestiegene Lebenserwartung.4 Diese Verkürzung 
der Rentenbezugsdauer verringert den Barwert der Ren-
te und würde damit tatsächlich rentenkürzend wirken. Die 
längere Lebensarbeitszeit gleicht diesen Effekt aber aus, 
denn diese führt zum Erwerb zusätzlicher Entgeltpunkte. 
Ein einfacher Vergleich eines „Eckrentners“ mit heute 45 
und dann 47 Entgeltpunkten zeigt nämlich, dass die abdis-
kontierten Rentenanwartschaften über die Restlebenszeit 
im Jahr 2031 und damit beim Renteneintritt mit 67 Jahren 
höher liegen als heute.

Von Kritikern der Rente mit 67 wird aber oft darauf verwie-
sen, dass das tatsächliche Rentenzugangsalter sich nicht 
erhöhen wird, weil ältere Arbeitnehmer nur geringe Chan-
cen am Arbeitsmarkt hätten und deswegen gezwungen 
seien, vor dem regulären Rentenzugangsalter in Rente zu 
gehen. Empirisch lässt sich dies nicht beobachten. So ist 
das durchschnittliche Rentenzugangsalter in Deutschland 
von 63,4 Jahre 2005 immerhin leicht auf 63,7 Jahre 2011 

4 Die durchschnittliche restliche Lebenserwartung eines Neurentners 
heute (65 Jahre) wird nach aktuellen Prognosen für die zukünftigen 
Neurentner (67 Jahre) wieder bei Männern des Jahrgangs 1978 und 
Frauen des Jahrgangs 1977 erreicht. Vgl. Statistisches Bundesamt: 
Generationensterbetafeln für Deutschland – Modellrechnungen für 
die Geburtsjahrgänge 1896-2009, Wiesbaden, 2011.
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meist lückenlosen Erwerbsbiografi en in der ehemaligen 
DDR begründet.12 Ein heute 65-Jähriger, der mit 16 Jah-
ren seine Ausbildung begonnen hat und ins Berufsleben 
eingetreten ist, weist aktuell noch eine Erwerbsbiografi e in 
der DDR-Zeit von 26 Jahren auf. Zusätzlich verringert die 
höhere Erwerbsneigung von Frauen im Osten das Alters-
armutsrisiko. Sowohl die Partizipationsraten als auch die 
Beschäftigungsraten der Frauen liegen im Osten höher.13 
Die gemeinsamen Ansprüche an die GRV in einer klassi-
schen Ehe sind deshalb in der Regel hoch genug, um nicht 
die Grundsicherung im Alter in Anspruch nehmen zu müs-
sen.14 In Westdeutschland hingegen ist die Betroffenheit 
von Altersarmut in dem hier beschriebenen Sinne größer, 
weil schon seit Mitte der 1970er Jahre zum Teil hohe Ar-
beitslosigkeit herrschte, die in vielen Fällen die individuel-
len Rentenanwartschaften verringert hat.

Die seit der Vereinigung schlechtere Arbeitsmarktsituation 
im Osten wird sich langfristig jedoch auch in einer niedrige-
ren durchschnittlichen Rentenhöhe widerspiegeln, so dass 
auch das Risiko von Altersarmut zunimmt. Dieser Prozess 
verläuft allerdings im Bestand relativ langsam, weil hiervon 
immer nur die nachrückenden Rentnergenerationen be-
troffen sind, deshalb werden Neurentner zukünftig deutlich 
stärker von Altersarmut betroffen sein. Auf den Bestand 
aller Rentner gerechnet trifft dies aber nur in geringem Um-
fang zu. Der Anteil der Menschen, die aus ihrem gesamten 
Erwerbsleben weniger als 25 Entgeltpunkte sammeln, wird 
deutlich steigen. Für die Jahrgänge 1955 bis 1957 errech-
nen Arent und Nagl15 einen Anteil von 32,34% für Män-
ner und 62,85% für Frauen in Westdeutschland. In Ost-
deutschland betragen die Anteile 18,31% für Männer und 
34,93% für Frauen. In einer aktuellen Untersuchung für die 
Jahrgänge 1956 bis 1965 beziffern Kelle16 et al. das unte-
re Quartil der Entgeltpunktverteilungen aus Erwerbstätig-
keit mit 36,1 (26,2) für Männer und 16,2 (26,5) für Frauen in 
Westdeutschland (Ostdeutschland).

Irrtum 3: Eine Ausweitung der Beitragsbemessungs-
grenze verbessert die Finanzierung der Renten

Um die Finanzierung der gesetzlichen Rente auf eine brei-
tere Basis zu stellen, wird immer wieder gefordert, die Bei-

12 S. Arent, W. Nagl: A Fragile Pillar: Statutory Pensions and the Risk of 
Old-Age Poverty in Germany, in: FinanzArchiv,  4. Jg. (2010), Nr. 66, S. 
419-441. 

13 B. Grundig: Why is the share of women willing to work in East Ger-
many larger than in West Germany? A logit model of extensive labour 
supply decision, ifo Working Paper Nr. 56, 2008. 

14 S. Krenz, W. Nagl, J. Ragnitz: Is There a Growing Risk of Old-Age 
Poverty in East Germany?, in: Applied Economics Quarterly Supple-
ment, 55. Jg. (2009), Nr. 60, S. 35-54.

15 S. Arent, W. Nagl, a.a.O.
16 J. Simonson, N. Kelle, L. Romeu Gordo, M. M. Grabka, A. Rasner, 

C. Westermeier: Ostdeutsche Männer um 50 müssen mit geringeren 
Renten rechnen, in: DIW Wochenbericht, Nr. 23, 2012, S. 3-23.

Umrechnungsfaktor dabei dem tatsächlichen Abstand der 
Durchschnittseinkommen entspricht, ist der Abstand beim 
Rentenwert geringer. Dies ist auf die „Schutzklausel Ost“ 
zurückzuführen, nach der der Rentenwert Ost immer min-
destens so stark steigen muss wie der Rentenwert West. 
Da diese Schutzklausel Ost in der Vergangenheit öfter ge-
griffen hat, sich aber die Löhne nicht entsprechend entwi-
ckelt haben, führt aktuell ein Euro Rentenbeitragszahlung 
im Osten zu höheren Ansprüchen an die GRV als im Wes-
ten.

Auch wenn die ausgezahlten Renten verglichen werden, 
wird oft mit der höheren Eckrente im Westen argumen-
tiert.9 Die Eckrente spiegelt aber lediglich den höheren 
Rentenwert in den alten Ländern wider. 2011 belief sich 
die Eckrente in Ostdeutschland auf 1085,85 Euro und in 
Westdeutschland auf 1224 Euro. Vergleicht man die tat-
sächlich ausgezahlten durchschnittlichen Renten, so zeigt 
sich ein anderes Bild. Die durchschnittliche Rente wegen 
Alters lag 2011 für Männer im Westen bei 987 Euro und im 
Osten bei 1058 Euro. Noch deutlicher ist der Abstand bei 
den Frauen. Im Westen betrug die durchschnittliche Ren-
te hier 495 Euro, im Osten 711 Euro.10 Die höheren durch-
schnittlichen Rentenbeträge erklären sich dabei vor allem 
aus den geschlossenen Erwerbsbiografi en zu Zeiten der 
ehemaligen DDR; im Westen waren hingegen schon in den 
1970er und 1980er Jahren viele Personen von Arbeitslo-
sigkeit betroffen, was heute geringere Rentenansprüche 
zur Folge hat. Der deutlich höhere Wert bei den Frauen 
erklärt sich daneben auch aus der über die Lebenszeit ge-
rechnet höheren Erwerbsbeteiligung der Frauen im Osten. 
Aktuell ist die Aussage, dass die Renten im Osten geringer 
seien als im Westen, aus den genannten Gründen jedoch 
nicht haltbar.

In der öffentlichen Diskussion wird häufi g auch ein höhe-
res Altersarmutsrisiko im Osten proklamiert. Für die aktu-
ellen Bestandsrenten gilt in Ost und West, dass diese nur 
in Ausnahmefällen so niedrig sind, dass ergänzend auf 
Grundsicherung im Alter zurückgegriffen werden muss. 
Im früheren Bundesgebiet ohne Berlin waren 2010 ledig-
lich 2,6% aller über 65-Jährigen auf Grundsicherung im 
Alter angewiesen. In den neuen Ländern einschließlich 
Berlin waren es sogar nur 1,7%.11 Dass das Risiko, von Al-
tersarmut betroffen zu sein, im Osten derzeit sogar noch 
kleiner ist als im Westen, liegt dabei insbesondere in den  

9 Die sogenannte Eckrente beschreibt die Rente, die man nach 45 Jah-
ren mit genau durchschnittlichem Verdienst erhält. 

10 Deutsche Rentenversicherung Bund: Rentenversicherung in Zahlen 
2012…, a.a.O.

11 Statistische Bundesamt: Statistik der Empfänger/-innen von Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel 
des SGB XII, http://www.amtliche-sozialberichterstattung.de/B3quo-
te_grundsicherung_im_alter.html, (15.2.2012/14.53 Uhr).
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der zukünftigen Beitragszahler, oder über eine Erhöhung 
der Bundeszuwendungen an die GRV und damit von der 
Allgemeinheit fi nanziert werden. Steigende Beitragssätze 
wirken sich aber auch wieder dämpfend auf den Anstieg 
des Rentenwertes aus. Zwar kann dieser aufgrund einer 
Schutzklausel nicht sinken, aber die rechnerisch erforder-
liche Senkung des Rentenwerts wird durch nachfolgend 
geringere Rentenwertsteigerungen dann „nachgeholt“. In-
soweit führt ein infolge der höheren Belastungen steigen-
der Beitragssatz auch zu einem geringeren Rentenwert. 
Insgesamt wirkt sich somit eine Ausweitung der Beitrags-
bemessungsgrundlage nicht intergenerational neutral aus, 
denn während heutige Rentner davon profi tieren, werden 
sowohl künftige Beitragszahler als auch künftige Rentner 
hierdurch in der Tendenz zusätzlich belastet. Um die kon-
kreten Folgen zu quantifi zieren, bedürfte es detaillierter Si-
mulationsrechnungen. Daher ist es zumindest kurzsichtig, 
eine Ausweitung der Beitragsbemessungsgrenze zu for-
dern.

Fazit

Die Diskussion der beschriebenen Irrtümer zeigt, dass 
die Zusammenhänge oft nicht trivial sind, und es einer 
genauen Analyse bedarf, bevor politische Schlüsse gezo-
gen werden. Bei der Rente mit 67 sind es die mittelbaren 
Effekte (Beitragssatz, Rentenwert) die in der öffentlichen 
Diskussion vernachlässigt werden. In der Diskussion um 
die Rentenhöhe in Ost- und Westdeutschland wird allzu 
oft der Rentenwert mit den tatsächlich ausbezahlten Ren-
ten verwechselt. Um politisch die geeigneten Maßnahmen 
gegen eine steigende Altersarmut zu ergreifen, ist es aber 
wichtig die Realitäten zu erkennen. Wenn für die Verbrei-
terung der Finanzierungsbasis der gesetzlichen Rente 
argumentiert wird, geschieht dies häufi g nur mit Blick auf 
die aktuell bessere Finanzierungssituation. Dies wirkt aber 
genauso, wie eine Finanzierung von Staatskonsum über 
Kredite, die langfristig zu einer Steuererhöhung führt. Eine 
Öffnung der Gesetzlichen Rentenversicherung ist per se 
keine schlechte Idee, allerding muss die intergenerationa-
le Dimension der Entscheidung mit ins Kalkül genommen 
werden.

tragsbemessungsgrenze abzuschaffen oder zumindest 
auszuweiten.17 Eine Abschaffung oder Anhebung der Bei-
tragsbemessungsgrenze würde den Beitragszufl uss aktu-
ell zwar stark erhöhen, gleichzeitig aber auch Ansprüche 
generieren, die zukünftig bedient werden müssen. Unter 
den geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen erge-
ben sich hieraus verschiedene Konsequenzen: Zum ei-
nen würde sich durch die breitere Finanzierungsbasis die 
durchschnittliche Nachhaltigkeitsrücklage erhöhen, was 
wegen der geltenden Regelbindung wiederum Senkungen 
des Beitragssatzes erzwingen würde. Auch der aktuel-
le Rentenwert, der für die Höhe der ausbezahlten Renten 
maßgeblich ist, bestimmt sich durch eine im Gesetz fi -
xierte Formel, in die neben der Lohnkomponente und dem 
Nachhaltigkeitsfaktor auch eine Beitragssatzkomponente 
eingeht: Sinkt der Beitrag zur GRV, so steigt der aktuelle 
Rentenwert. Dahinter steht die Überlegung, dass der Bei-
tragssatz lediglich sinkt, wenn hierfür eine ausreichende 
Verteilungsmasse vorhanden ist. Hiervon sollen über die 
Rentenformel dann auch die aktuellen Rentenbezieher 
profi tieren. Zum anderen würde bei sinkenden Beitragssät-
zen aber auch der allgemeine Bundeszuschuss sinken, da  
dessen Höhe an die Beitragssätze gekoppelt ist.18 Ein Teil 
der gestiegenen Beitragseinnahmen würde auf diese Wei-
se nicht der Rentenversicherung, sondern vielmehr dem 
Bund zugutekommen.

Durch den gestiegenen Rentenwert würden somit zu-
nächst alle aktuellen Rentenbezieher profi tieren.19 Entlas-
tet würden zudem die aktuellen Beitragszahler mit Einkom-
men unter der bisherigen Beitragsbemessungsgrenze so-
wie der Bundeshaushalt. Mittel- und langfristig müssen die 
Ansprüche aber bedient werden, es stellt sich dabei ledig-
lich die Frage, ob die zusätzlichen Ausgaben über höhe-
re Beitragssätze und damit durch eine stärkere Belastung 

17 Weiterhin stehen auch immer wieder Forderungen im Raum, Selb-
ständige in die GRV zu integrieren.

18 Der Bundeszuschuss setzt sich aus einem allgemeinen und einem 
zusätzlichen Teil zusammen. Lediglich der allgemeine Teil (rund  die 
Hälfte) würde sich entsprechend verändern. 

19 Problematisch ist ein starker Anstieg des Rentenwertes auch, da 
dieser aufgrund der Schutzklausel nicht wieder nach unten korrigiert 
werden kann. Lediglich das Wachstum kann sich verlangsamen. 
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